


im schriftlichen Verfahren, in dem bis zum 10.01.2023 Schriftsätze eingereicht werden konn-
ten, am 30.01.2023

für Recht erkannt:

1. Das Urteil des Oberlandesgerichts Dresden vom 22.08.2022 (  wird aufge-

hoben.

2. Auf die Berufung der Beklagten wird das am 06.04.2022 verkündete Urteil des Landge-

richts Dresden, Aktenzeichen: , abgeändert und die Beklagte verurteilt, an 

den Kläger 19.623,62 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem je-

weiligen Basiszinssatz hieraus seit dem 09.12.2021, Zug um Zug gegen Übergabe und 

Übereignung des Fahrzeugs VW Touran Comfortline 1,6 l TDI, FIN 

, zu bezahlen. 

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

3. Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen.

4. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Beklagte 89 % und der Kläger 11 %.

5. Dieses Urteil ist ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. 

6. Die Revision wird nicht zugelassen.

Gründe:

I.

Der Kläger begehrt von der Beklagten im Zusammenhang mit der Verwendung unzulässiger 

Abschalteinrichtungen für die Abgasreinigung im Motor seines Fahrzeuges die Rückerstattung 

des Kaufpreises abzüglich Nutzungsersatz.

Am 18.01.2013 erwarb der Kläger einen von der Beklagten produzierten Pkw VW, Typ Touran 

Comfortline 1,6l TDI mit der Fahrgestellnummer  als Neuwagen mit 

einem Kilometerstand von 6 km. Der Kaufpreis belief sich auf insgesamt 27.884,26 EUR.

In dem Fahrzeug ist ein von der Beklagten entwickelter und hergestellter Dieselmotor vom Typ 

EA 189 der Schadstoffklasse Euro 5 verbaut, dessen Motorsteuerungssoftware erkennt, ob 

das Fahrzeug einem Prüfstandtest unterzogen wird. In diesem Fall schaltet der Motor in einen 
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speziellen Modus zur Reduktion der Stickstoffemissionen (Modus 1). Im normalen Fahrbetrieb 

außerhalb des Prüfstands wird der Motor dagegen im Modus 0 betrieben, in dem die Abgas-

rückführungsrate geringer und der Stickstoffausstoß höher ist. Das Kraftfahrt-Bundesamt 

(fortan: KBA) wertete die betroffene Software nach deren Bekanntwerden als unzulässige Ab-

schalteinrichtung und ordnete mit bestandskräftigem Bescheid vom 15.10.2015 gegenüber 

der Beklagten gemäß § 25 Abs. 2 der Verordnung über die EG-Genehmigung für Kraftfahrzeu-

ge und ihre Anhänger sowie für Systeme, Bauteile und selbstständige technische Einheiten für 

diese Fahrzeuge (EG-FGV) nachträgliche Nebenbestimmungen für die erteilten Typgenehmi-

gungen an, nach welchen u. a. unzulässige Abschalteinrichtungen zu entfernen und geeignete 

Maßnahmen zur Wiederherstellung der Vorschriftsmäßigkeit zu ergreifen seien. Dazu gab das 

KBA nachfolgend Software-Updates der Beklagten frei. Der Kläger wurde über diese Umstän-

de durch die Beklagte mit Schreiben aus Februar 2016 informiert und dazu aufgerufen, bei ei-

ner Fachwerkstatt ein Software-Update aufspielen zu lassen. Am 30.01.2017 ließ der Kläger 

das sog. Service-Update aufspielen. Der Kläger nahm nicht an der Musterfeststellungsklage 

teil.

Die auf den 02.11.2021 datierte und am 03.11.2021 beim Landgericht Dresden eingegangene 

Klage wurde der Beklagten am 09.12.2021 zugestellt. Die Laufleistung bei Klageerhebung be-

trug 60.759 km, zum 02.03.2022 betrug sie 62.586 km. Zum 22.08.2022 wies das Fahrzeug  

eine Laufleistung von 67.933 km auf.

Der Kläger hat vorgetragen, ihm stehe gegenüber der Beklagten ein Schadensersatzanspruch 

aus § 826 BGB abzüglich einer Nutzungsentschädigung Zug um Zug gegen Übereignung und 

Übergabe des Fahrzeuges zu, ebenso aus §§ 852 Satz 1, 818 Abs. 1, 2 BGB. Die zu erwar-

tende Gesamtlaufleistung des Fahrzeugs betrage mindestens 350.000 km.

Wegen der erstinstanzlich gestellten Anträge sowie des weiteren erstinstanzlichen Vorbrin-

gens wird auf den Tatbestand des angefochtenen Urteils Bezug genommen (§ 540 Abs. 1 Nr. 

1 ZPO).

Mit Urteil vom 06.04.2022 hat das Landgericht Dresden (7 O 2439/21) der Klage überwiegend 

stattgegeben, dem Kläger einen Restschadensersatzanspruch aus § 852 BGB in Höhe von 

22.067,49 EUR nebst Zinsen, Zug um Zug gegen Rückgabe und Übereignung des Fahrzeugs, 

zugesprochen und die Klage im Übrigen abgewiesen.

Gegen dieses ihr am 19.04.2022 zugestellte Urteil hat die Beklagte mit am 06.05.2022 beim 

Oberlandesgericht Dresden eingegangenem Schriftsatz von diesem Tag Berufung eingelegt 
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und diese mit Schriftsatz vom 07.06.2022 - eingegangen am Oberlandesgericht am selben 

Tag - unter Wiederholung und Vertiefung seines erstinstanzlichen Vorbringens begründet.

Eine Haftung aus § 852 BGB scheide bereits deshalb aus, weil ein wirtschaftlicher Schaden 

der Klagepartei nicht feststellbar sei. § 852 Satz 1 BGB sei auch deshalb nicht anwendbar, 

weil sich der Kläger der Musterfeststellungsklage hätte anschließen können. Der Anwen-

dungsbereich des § 852 BGB sei teleologisch auf Fälle zu reduzieren, in denen der Verletzte 

sich besonderen Prozessrisiken ausgesetzt sehe. Solche hätten für den Kläger als An-

schlussberechtigten der Musterfeststellungsklage zum Verjährungszeitpunkt nicht vorgelegen. 

Darüber hinaus habe das Landgericht den Vermögensvorteil unter Verstoß gegen § 287 ZPO 

fehlerhaft bestimmt. Der Kaufpreis könne nicht zur Bemessung des Vermögensvorteils heran-

gezogen werden. Dieser richte sich vielmehr nach dem Nettogewinn, welcher bei rund 

93,00 EUR liege. Jedenfalls könne die Beklagte sich bezüglich ihrer Aufwendungen zur Scha-

densbeseitigung im Zusammenhang mit den technischen Maßnahmen zur Entfernung der 

Umschaltlogik auf den Entreicherungseinwand nach § 818 Abs. 3 BGB berufen. Dem stünden 

die Regelungen zur „Bösgläubigkeit“ aus §§ 819 Abs. 1, 818 Abs. 4 BGB nicht entgegen. Die 

Klagepartei müsse sich in jedem Fall die gezogenen Nutzungen im Wege des Vorteilsaus-

gleichs anrechnen lassen.

Die Beklagte beantragt,

das am 6. April 2022 verkündete Urteil des Landgerichts Dresden, Az. 7 O 2439/21 im 

Umfang der Beschwer der Beklagten abzuändern und die Klage vollumfänglich abzu-

weisen.

Der Kläger beantragt, 

die Berufung zurückzuweisen. 

Er wiederholt und vertieft sein erstinstanzliches Vorbringen und verteidigt das angefochtene 

Urteil.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zu den Akten ge-

reichten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

II.
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Nach Erhebung der zulässigen Rüge der Verletzung rechtlichen Gehörs durch den Kläger war 

das Verfahren fortzuführen. Das Verfahren wurde in die Lage vor Schluss der mündlichen Ver-

handlung in der Berufungsinstanz zurückversetzt. 

Die zulässige Berufung der Beklagten hat unter Berücksichtigung der Bestimmung des Er-

langten nach dem Bruttoprinzip (nur noch) und der Nichtberücksichtigung der Händlermarge in 

dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang Erfolg. 

Der Kläger hat, nachdem ihm ein Anspruch aus § 826 BGB gegen die Beklagte entstanden ist 

(vgl. nachfolgend unter 1.), seiner Geltendmachung jedoch die Einrede der Verjährung entge-

gensteht (2.), aus § 852 BGB gegen die Beklagte einen Anspruch auf Zahlung in Höhe des te-

norierten Umfangs (3.), Zug um Zug gegen Übereignung und Übergabe des erworbenen Fahr-

zeugs. 

Soweit der geltend gemachte Anspruch den dem Kläger zustehenden Betrag übersteigt, war 

die Klage abzuweisen.

1. Der Kläger hat gegen die Beklagte dem Grunde nach einen Anspruch aus §§ 826, 31 BGB.

a) Eine deliktische Haftung der Beklagten ist dem Grunde nach gemäß §§ 826, 31 

BGB, wie vom Landgericht zutreffend festgestellt, gegeben. Der in dem streitgegen-

ständlichen Fahrzeug verbaute Motor EA 189 enthielt eine Motorsteuerungssoftware 

(sog. Umschaltlogik), bei der es sich um eine unzulässige Abschaltvorrichtung nach 

den einschlägigen europarechtlichen Vorschriften handelte, die eine Betriebseinschrän-

kung oder -untersagung der betroffenen Fahrzeuge hätte nach sich ziehen können. 

Das auf der Grundlage einer strategischen unternehmerischen Entscheidung unter be-

wusster Missachtung gesundheits- und umweltschützender Rechtsvorschriften erfolgte 

fortgesetzte Herstellen und Inverkehrbringen derart bemakelter Fahrzeuge, deren Typ-

genehmigung durch eine Täuschung der zuständigen Stelle erschlichen worden war, 

stellt im Verhältnis zu den arglosen Fahrzeugkäufern ein objektiv sittenwidriges Verhal-

ten im Sinne von § 826 BGB dar; es steht einer unmittelbaren arglistigen Täuschung 

der Käufer wertungsmäßig gleich. Das Vorgehen der Beklagten bis zur Ad-hoc-Mittei-

lung im Jahr 2015, unerlaubt Einfluss auf den Stickstoffausstoß zu nehmen und diesen 

deutlich über das gesetzlich zulässige Maß zu erhöhen, zeigt im Hinblick auf den von 

den gesetzlichen Vorgaben bezweckten Schutz der Gesundheit der Bevölkerung eine 

rücksichtslose Gesinnung, die gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Den-

kenden verstößt und führt zu Ansprüchen aus Herstellerhaftung, insbesondere nach 

§§ 826, 31 BGB (grundlegend BGH, Urteil vom 25.05.2020 - VI ZR 252/19; vgl. auch Ur-
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teil vom 30.07.2020 - VI ZR 397/19). Die Beklagte ist dem nicht in geeigneter Weise 

entgegengetreten. Zu Recht hat das Landgericht das sittenwidrige Verhalten der Be-

klagten zugerechnet, § 31 BGB. Die Beklagte hat durch ihr Verhalten dem Kläger vor-

sätzlich einen Schaden im Sinne von §§ 826, 249 Abs. 1 BGB zugefügt.

b) Der Schaden des Klägers besteht darin, dass er aufgrund des sittenwidrigen Verhal-

tens der Beklagten am im Jahr 2013 und damit vor Bekanntwerden des sogenannten 

„Dieselskandals“ im Herbst 2015 einen Vertrag über den Kauf des hier streitbefangenen 

Fahrzeugs geschlossen hat, wobei davon auszugehen ist, dass er - schon nach der 

allgemeinen Lebenserfahrung (vgl. BGH, Urteil vom 25.05.2020 - VI ZR 252/19, Rn. 

44 ff., juris) - von einem Erwerb bei Kenntnis der wahren Sachlage abgesehen hätte. 

Auf den auf einen individuellen Erwerbsfall bezogenen konkreten Kausalitätsnachweis 

kommt es bei dieser Sachlage entgegen der Behauptung der Beklagten nicht an. Insbe-

sondere kommt es nicht darauf an, welche Motive den Kläger gerade zum Kauf des 

streitgegenständlichen Fahrzeugs bewogen haben. Dass sich die Stilllegungsgefahr 

nicht verwirklicht hat, sondern das Fahrzeug durch den Kläger tatsächlich genutzt wor-

den ist, steht der Annahme des im Kaufvertragsschluss liegenden Vermögensscha-

dens nicht entgegen. Maßgeblich für den Schadenseintritt ist der Zeitpunkt des Erwerbs 

des Fahrzeugs durch den Kläger. Aus der damaligen Ex-ante-Sicht war es vom Zufall 

abhängig, ob der unerkannt bestehende Mangel aufgedeckt und die Gebrauchsfähigkeit 

des Fahrzeugs in der Folge eingeschränkt wird. Bei Berücksichtigung dieser Umstände 

stellt sich der Erwerb des Fahrzeugs nach der Verkehrsanschauung als objektiv unver-

nünftig dar und rechtfertigt die Annahme, dass der Kläger bei Kenntnis vom Vorhanden-

sein der illegalen Abschalteinrichtung vom Kauf abgesehen hätte (vgl. dazu BGH, Urteil 

vom 25.05.2020 - VI ZR 252/19, Rn. 44 ff., juris).

Der Schaden ist auch nicht dadurch entfallen, dass das Fahrzeug zwischenzeitlich das 

Software-Update zur Beseitigung der unzulässigen Abschalteinrichtung erhalten hat. 

Dies ändert nichts daran, dass der Kläger mit einer ungewollten Verbindlichkeit belastet 

ist. Der 2013 sittenwidrig herbeigeführte ungewollte Vertragsschluss wird durch ein 

Jahre später aufgespieltes Software-Update nicht rückwirkend zu einem gewollten Ver-

tragsschluss (vgl. BGH, aaO, Rn. 58).

2. Die Beklagte kann der Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs aus § 826 BGB 

durch den Kläger nach § 214 Abs. 1 BGB die Einrede der Verjährung entgegenhalten.

a) Der Anspruch des Klägers ist verjährt. Die regelmäßige Verjährungsfrist für den gel-
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tend gemachten Schadenersatzanspruch beträgt drei Jahre, § 195 BGB. Gemäß § 199 

Abs. 1 BGB beginnt die regelmäßige Verjährungsfrist mit dem Schluss des Jahres zu 

laufen, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den den Anspruch 

begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt hat oder 

ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. Die Beklagte hat umfassend vorgetragen, 

in welcher Art und Weise die Öffentlichkeit im Jahr 2015 über den Dieselskandal infor-

miert wurde und warum eine Unkenntnis des Klägers von der Betroffenheit seines 

Fahrzeugs nicht der Lebenserfahrung entspricht. Spätestens mit Erhalt des Informati-

onsschreibens im Spätherbst 2016 erlangte der Kläger Kenntnis von den den Anspruch 

begründenden Umständen sowie von der Betroffenheit seines Fahrzeuges, so dass es 

ihm zumutbar war, Klage zu erheben (vgl. BGH, Urteil vom 17.12.2020 - VI ZR 739/20), 

der Anspruch war danach jedenfalls mit Ablauf des Jahres 2019 - und damit deutlich 

vor Erhebung der Klage im November 2021 - verjährt. Die Einrede der Verjährung ist 

durch die Beklagte auch wirksam erhoben worden.

b) Die Erhebung der Verjährungseinrede durch die Beklagte ist auch nicht rechtsmiss-

bräuchlich.

Die Berufung auf die Verjährung ist gemäß § 242 BGB treuwidrig und unwirksam, wenn 

der Gläubiger aus dem gesamten Verhalten des Schuldners für diesen erkennbar das 

Vertrauen schöpfte und auch schöpfen durfte, dass der Schuldner die Verjährungsein-

rede nicht erheben, sondern sich auf sachliche Einwände beschränken werde. Dieser 

Vertrauensschutz reicht aber nur so weit und gilt nur so lange, wie die den Einwand der 

unzulässigen Rechtsausübung begründenden Umstände fortdauern und den Gläubiger 

von der rechtzeitigen Klageerhebung abhalten (vgl. BGH, Urteil vom 10.02.2022 - VII ZR 

692/21, Rn. 38 mwN juris). Gemessen daran ist im Streitfall ein rechtsmissbräuchli-

ches Verhalten der Beklagten nicht anzunehmen: Weder die verharmlosende und ba-

gatellisierende Mitteilungspraxis der Beklagten in den Jahren seit 2015 noch das von 

dieser zur Nachrüstung bereitgestellte Software-Update waren geeignet, die berechtigte 

Erwartung des Klägers zu begründen, die Beklagte werde die Verjährungseinrede dau-

erhaft nicht erheben (vgl. BGH, aaO, Rn. 39, 3 aE juris).

3. Der Kläger kann jedoch von der Beklagten die Herausgabe dessen, was diese durch den 

Kauf erlangt hat, verlangen, § 852 BGB.

a) Der Anspruch besteht ohne Rücksicht darauf, ob die Beklagte vor Ablauf der Verjäh-
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rung ohne Schwierigkeiten als Schädigerin hätte in Anspruch genommen werden kön-

nen. Gleiches gilt für eine etwaige Möglichkeit des Klägers, sich einem Musterfeststel-

lungsverfahren gegen die Beklagte anzuschließen (vgl. BGH, Urteile vom 21.02.2022 - 

VIa ZR 8/21 und VIa ZR 57/21). Vor dem Hintergrund der höchstrichterlichen Entschei-

dung, der sich der Senat anschließt, ist eine weitere Auseinandersetzung mit der in der 

Berufungsbegründung wiederholten Rechtsauffassung der Beklagten insoweit nicht 

veranlasst.

b) Hat der Ersatzpflichtige durch eine unerlaubte Handlung auf Kosten des Verletzten 

etwas erlangt, so ist er gemäß § 852 Satz 1 BGB zum Ersatz des aus einer unerlaub-

ten Handlung entstandenen Schadens nach den Vorschriften über die Herausgabe ei-

ner ungerechtfertigten Bereicherung verpflichtet. Die Vorschrift hat den Charakter einer 

Rechtsverteidigung gegenüber der Einrede der Verjährung (vgl. BGH, Urteile vom 

30.09.2003 - XI ZR 426/01, Rn. 60; vom 14.02.1978 - X ZR 19/76, Rn. 61, jew. juris). 

Der verjährte Anspruch bleibt als solcher bestehen. Er wird nach Ablauf der dreijährigen 

Verjährungsfrist lediglich in seinem Umfang auf das durch die unerlaubte Handlung auf 

Kosten des Geschädigten Erlangte beschränkt. Da es sich bei dem Anspruch aus § 

852 BGB um eine Fortsetzung des Schadenersatzanspruchs in anderem rechtlichen 

Kleid handelt, ist für die Vermögensverschiebung eine wirtschaftliche Betrachtungswei-

se maßgebend (vgl. BGH, Urteil vom 14.02.1978, X ZR 19/76, Rn. 63; vgl. zu Vorste-

hendem auch OLG Karlsruhe, Urteil vom 09.07.2021 - 13 U 168/21, Rn. 74, jew. juris). 

Nach dem mit § 852 Satz 1 BGB verfolgten Zweck soll derjenige, der durch eine uner-

laubte Handlung einen anderen geschädigt und dadurch sein eigenes Vermögen ver-

mehrt hat, nicht im Genuss diesen unrechtmäßig erlangten Vorteils bleiben (vgl. BGH, 

Urteile vom 26.03.2019 - X ZR 109/16; vom 14.02.1978 - X ZR 19/76, jew. juris).

c) Erlangt hat die Beklagte in diesem Fall den Bruttokaufpreis, den der Kläger für das 

Fahrzeug gezahlt hat (vgl. zur Maßgeblichkeit des Bruttobetrages: BGH, Versäumnisur-

teil vom 26.09.2022 - VIa ZR 124/22, Rn. 28, juris), vorliegend 27.200 EUR brutto.

d) Allerdings gelten für den Anspruch aus § 852 Satz 1 BGB mit Rücksicht auf seine 

Rechtsnatur die für den Schadensersatzanspruch bis zum Eintritt der Verjährung anzu-

wendenden Regeln. Wie der ursprünglich bestehende Schadensersatzanspruch unter-

liegt deshalb auch der Restschadensersatzanspruch der Vorteilsausgleichung, so 

dass der Wert der gezogenen Nutzungen von dem erlangten Händlereinkaufspreis in 

Abzug zu bringen ist (vgl. BGH, Urteil vom 21.02.2022 - VIa ZR 57/21, Rn. 16, juris).
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aa) Die gezogenen Nutzungen berechnet der Senat ausgehend vom Bruttokaufpreis 

(BGH, Beschluss vom 12.10.2021 - VIII ZR 255/20, Rn. 22, juris). Im Wege einer typi-

sierenden Betrachtung legt er sodann seinen Berechnungen eine Gesamtlaufzeit des 

Fahrzeugs von 250.000 km zugrunde (s.a. OLG Koblenz, Urteil vom 29.07.2021 - 6 U 

934/20; OLG Schleswig, Urteil vom 15.03.2021 - 7 U 170/21, jew. juris). Zwar mag im 

Einzelfall ein Fahrzeug des streitgegenständlichen Typs eine höhere Gesamtlaufleis-

tung als 250.000 km erreichen. Demgegenüber dürfte es aber auch Fahrzeuge geben, 

die eine solche Laufleistung nicht erbringen.

bb) Aus der Formel Bruttokaufpreis : (restliche) Gesamtlaufleistung x Kilometerstand 

unter Berücksichtigung der dargestellten Parameter ergibt sich ein Nutzungsersatz von 

7.576,38 EUR.

cc) Soweit die Beklagte meint, von diesem Betrag seien weitere Aufwendungen, etwa 

zur Schadensbeseitigung im Zusammenhang mit den technischen Maßnahmen zur 

Entfernung der Umschaltlogik oder Herstellungskosten in Abzug zu bringen, so dringt 

sie damit nicht durch.

Die Herstellungskosten sind schon deshalb nicht in Abzug zu bringen, weil zur Ermitt-

lung von Bereicherungsansprüchen der Aufwand des Schuldners zur Erlangung des 

Vermögensvorteils ebenfalls nicht betrachtet wird, um das Erlangte zu ermitteln. Ein 

Ausgleich findet bei wechselseitigen Bereicherungsansprüchen dadurch statt, dass die 

jeweiligen Leistungen rückabzuwickeln und bei Gleichartigkeit zu saldieren sind. Damit 

korrespondiert, dass der geschädigte Fahrzeugkäufer im Wege des Vorteilsausgleichs 

auch bei Geltendmachung des Anspruchs aus § 852 BGB das Fahrzeug an die Beklag-

te übereignen und herausgeben muss. Dadurch gelangt der durch die Produktion ge-

schaffene Wert an die Beklagte zurück. Der Entreicherungseinrede nach § 818 Abs. 3 

BGB hinsichtlich der Kosten der Schadensbeseitigung steht die Bösgläubigkeit der Be-

klagten entgegen. Darüber hinaus dürften diese Aufwendungen nicht zugunsten des 

Klägers erfolgt sein. Die Kosten des Rückrufs und der Entwicklung des Updates stan-

den mit dem Erlangten nicht in Zusammenhang. Die Aufwendungen hat die Beklagte 

nicht im Interesse der Geschädigten, sondern im Eigeninteresse, um den Auflagen des 

KBA nachzukommen, getätigt.

dd) Dieser Anspruch besteht – nicht anders als der Anspruch aus § 826 BGB – nur Zug 

um Zug gegen Herausgabe und Übereignung des Fahrzeugs (vgl. BGH, Urteil vom 

21.02.2022 - Vla ZR 57/21, Rn. 16; OLG Celle, Urteil vom 04.11.2021 - 7 U 4/21, Rn. 
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80, beide juris).

e) Der Kläger kann gemäß §§ 291, 288 Abs. 1 BGB Prozesszinsen in Höhe von fünf 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab Rechtshängigkeit verlangen (BGH, Urteil 

vom 24.01.2018 - XII ZR 120/16, Rn. 26, juris).

4. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 Abs. 1, 97 ZPO. Die Entscheidung zur vorläufigen 

Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nr. 10, 711 und 713 ZPO. 

Anlass, die Revision zuzulassen, besteht nicht.
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